
 

DirektZahlDurchfG und/oder LLG - Antrag Umwandlung altes Dauergrünland gegen Ausgleich   
inkl. Antrag auf Aufhebung der Bestimmung als „umweltsensibel“; Stand: 05.12.2016 MLR-23/25  

Name, Vorname:    Unternehmensnummer* 

    |     |   |   |   |   |      |   |   |   |    

Straße, Nr.: 
  Untere Landwirtschaftsbehörde 

PLZ: 
   

Ort: 
   

Telefon/Fax: 
  *soweit zugeteilt 

 
 
Zuständiges Landratsamt 
Untere Landwirtschaftsbehörde 
 
 

Antrag auf Genehmigung der Umwandlung von Dauergrünland (entsprechend der EU-
DG-Definition), das bereits am 31. Dezember 2014 als solches bestanden hat * 

* sogenanntes "altes Dauergrünland" 

 

 

Ich beantrage für die in der Anlage aufgeführten Flächen eine Genehmigung für die 
Umwandlung von Dauergrünland   

 

 ohne Ausgleich gemäß § 16 Abs. 3 Satz 4 Nummer 2 DirektZahlDurchfG.  

Hinweis: Ausgenommen von der Pflicht zur Neuanlage von Dauergrünland sind nun auch nach dem   
DirektZahlDurchfG die Fälle, bei denen eine Umwandlung in eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung erfolgt.  

 

 

Da die Umwandlung in eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung erfolgen soll, ist ein Antrag auf Aufhebung der Be-
stimmung von Dauergrünland als „umweltsensibel“ möglich.  
Dieser Antrag kann auf Seite 3/4 gestellt werden. 

 
 

In meinem landwirtschaftlichen Betrieb bin ich zur Einhaltung der dem Umwelt- und Klima-
schutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden (Greening) verpflichtet:  

  Ja. 

  Nein. 
 

 
Umwandlung ohne Pflicht zur Neuanlage von Dauergrünland:  
 

 Ich bin von der Pflicht zur Neuanlage befreit, da eine Umwandlung in eine nicht-
landwirtschaftliche Nutzung nach § 16 Abs. 3 Satz 4 Nummer 2 DirektZahlDurchfG 
vorliegt. 
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Hinweise: 

Direktzahlungen-Durchführungsgesetz 

 Jede Umwandlung einer Dauergrünlandfläche in eine andere Nutzung als Dauergrünland 
bedarf einer Genehmigung (Unterschied zum LLG). 

D. h. auch für die Umwandlung von „alten“ Dauergrünlandflächen in nichtlandwirtschaftliche 
Nutzungen (z. B. Aufforstungen, Infrastrukturmaßnahmen), bei denen die Fläche zu dem 
Zeitpunkt der Umwandlung noch zum greeningpflichtigen Betrieb gehört, ist eine Genehmi-
gung im Vorfeld zu beantragen.  

 

 Keine Ersatzgrünlandfläche muss erbracht werden, wenn eine Umwandlung in eine nicht-
landwirtschaftliche Nutzung erfolgt.  
 

 Dauergrünland, das zum 1. Januar 2015 in FFH-Gebieten bestanden hat, ist umweltsen-
sibles Dauergrünland. Für umweltsensibles Dauergrünland besteht grundsätzlich ein ab-
solutes Umwandlungsverbot. Ausgenommen von dem Umwandlungsgebot ist nur solches 
umweltsensibles Dauergrünland, für das ein Antrag auf Aufhebung der Bestimmung als 
„umweltsensible Fläche“ genehmigt wird (vgl. § 15 Abs. 2a DirektZahlDurchfG). Eine solche 
Genehmigung ist auf Antrag nur möglich, sofern es sich um eine Umwandlung in eine nicht-
landwirtschaftliche Nutzung handelt und keine anderen Rechtsvorschriften dieser Umwand-
lung entgegenstehen. Für diese Fläche, für welche die Bestimmung „umweltsensibel“ auf 
Antrag aufgehoben werden soll, ist zusätzlich - wie für jedes nicht umweltsensible Dauer-
grünland - ein Antrag auf Umwandlung zu stellen.  

 

 

 

_______________________________             ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller 
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Antrag auf Aufhebung der Bestimmung von Dauergrünland als "umweltsensibel" 

(siehe Hinweise, Seite 5 zum Direktzahlungen-Durchführungsgesetz) 
 

 

Ich bin greeningpflichtig und beantrage für die in der Anlage aufgeführten Flächen, bei 
denen es sich um umweltsensibles Dauergrünland handelt,  

 eine Genehmigung zur Aufhebung der Bestimmung als „umweltsensibel“ gemäß 
§ 15 Abs. 2a DirektZahlDurchfG. 

 
Mir ist bekannt, dass nur in den Fällen eine Genehmigung erteilt werden kann, in denen eine Umwand-
lung in eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung erfolgt und sofern keine anderen Rechtsvorschriften der 
Genehmigung entgegenstehen. Der Antrag auf Aufhebung der Bestimmung als „umweltsensibel“ (§ 15 
Abs. 2a DirektZahlDurchfG) ist zusammen mit dem Antrag auf Genehmigung der Umwandlung von Dau-
ergrünland (§ 16 Abs. 3 DirektZahlDurchfG) zu stellen. Wird einer der Anträge abgelehnt, gilt der andere 
Antrag ebenfalls als abgelehnt. 

 
 
 
Zusätzlich Angaben zu dem Antrag auf Genehmigung der Umwandlung von Dauergrünland, 
das bereits am 31. Dezember 2014 als solches bestanden hat  
 

Mir ist bekannt, dass - sofern das geplante Vorhaben Genehmigungen nach anderen 
Rechtsvorschriften (z.B. Aufforstungs- oder Baugenehmigung) erfordert -, eine entspre-
chende Genehmigung vorliegen muss.  

 Ob eine Genehmigung nach anderen Rechtsvorschriften nötig ist, habe ich be-
reits in dem weiteren „Antrag auf Genehmigung der Umwandlung von Dauer-
grünland (entsprechend der EU-DG-Definition), das bereits am 31. Dezember 
2014 als solches bestanden hat“ angegeben.  
Eine ggf. notwendige Kopie ist  bereits diesem Antrag beigefügt. 

 

Das geplante Vorhaben ist nach Bauordnungsrecht anzeige- oder nach sonstigen Vor-
haben mitteilungspflichtig (z.B. Bau- oder Projektanzeige): 

  Nein. 

  Ja. Es handelt sich um:  __________________________________________. 

Dem Antrag ist eine Kopie der erstatteten Anzeige beigefügt. 

Die Anzeige wurde gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben am:   

____________  I  _______________ I  ______________    

             Tag                       Monat               Jahr 

 

 Die erforderliche Anzeige/Mitteilung ist erfolgt und eine ggf. vorgesehene 
Wartefrist ist abgelaufen. Ich bestätige, dass die von mir zu vertretenden 
Voraussetzungen vorliegen und ich nach den Vorschriften des Bauord-
nungsrechts mit der Ausführung beginnen darf. 
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Die Fläche wird für die Durchführung eines nach § 34 Absatz 6 Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anzeigepflichtigen Projekts genutzt.  

Es handelt sich um ein Projekt im Natura 2000-Gebiet, welches nicht von einer Behörde 
durchgeführt wird und welches nach anderen Rechtsvorschriften wie dem BNatSchG 
keiner behördlichen Entscheidung oder Anzeige an eine Behörde bedarf. (Hinweis: Ein 
solches Projekt ist aber der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde 
anzuzeigen.) 

  Nein. 

 Ja. Dem Antrag ist eine Kopie der erstatteten Anzeige beigefügt. 

Die Anzeige wurde gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben am:   

 ____________  I  _______________ I  ______________    

    Tag                 Monat               Jahr 

 

 Ich bestätige, dass die für Naturschutz- und Landschaftspflege zuständige 
Behörde innerhalb der einzuhaltenden Frist (ein Monat nach Eingang der 
Anzeige) das Projekt nicht  untersagt hat noch dass eine Beschränkung 
verfügt wurde, die die von mir beabsichtigte Nutzung ausschließt. 

 
 
 
 
 

 
____________________________    ___________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 
 
 
 
 
 
Anlagen zu dem Antrag/Anträgen: 

 
Flurstücksverzeichnis und ggf. Schlagskizzen der 

 Flächen, für die der Antrag auf Umwandlung von Dauergrünland und ggf. der Antrag auf Aufhe-
bung der Bestimmung als „umweltsensibel“ gestellt wird und  

 Flächen, auf denen die Neuanlage von Dauergrünland vorgenommen werden soll. 
 

ggf. Kopie einer Genehmigung nach einer anderen Rechtsvorschrift; Kopie einer erstatteten Anzeige 
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      Unternehmensnummer*: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
        *soweit zugeteilt 

    Name; Vorname:__________________________________________ 

 
 

Anlage zum Antrag auf Dauergrünlandumwandlung    

  gegen Ausgleich gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 DirektZahlDurchfG  
 

Fl ur s t ü ck s ver z e i c h n i s  
 

Dauergrünlandflächen, die in eine andere landwirtschaftliche Nutzung oder sonstige Nutzung umgewandelt werden sollen: 

Gemeinde Gemarkungs-Nr. Flur-Nr. Flurstücks-Nr. Unter-  
Nr. 

Los-Nr. Katasterfläche 
ha, Ar, m

2
 

Größe der Flä-
che, die umge-
wandelt werden 

soll 
ha, Ar, m

2
 

Eigentum (E) 
Pachtfläche (P) 
Fremdfläche (F) 
nicht beantragt (nb) (ggf. 

Mehrfachnennung) 

         

         

         

         

 
Gegebenenfalls sind Schlagskizzen beizufügen. 
 
 
 


